
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1989/10/5 Dg3/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.10.1989

Norm

RDG §93 Abs1

RDG §132 ff

StPO §427

StPO §459

Rechtssatz

Kraft einfachen Größenschlusses (aus §§ 427, 459 StPO) ist auch im Dienstgerichtsverfahren die Durchführung der

Verhandlung in Abwesenheit des Betroffenen und das anschließende Fällen eines Erkenntnisses grundsätzlich zulässig.
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